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Politik & ManageMent

Langfristgenehmigung 
und Praxisbesonderheit
Was bei der Heilmittelverordnung zu beachten ist
Ü Medical-Tribune-Recherche

dortmund – „Schwer erkrankt 
plus Heilmittelverordnung ge-
nehmigen lassen“ war bisher eine 
Formel, deren Ergebnis meist Frust 
lautete. diesem treiben hat der 
Gesetzgeber einen riegel vorge-
schoben und definiert, bei welchen 
Krankheiten eine langfristige Ge-
nehmigung infrage kommt. Zudem 
gibt es neben regionalen Gegeben-
heiten auch bundesweit definierte 
Praxisbesonderheiten. Was das für 
die Praxen bedeutet, erklärte dr. 
mathias Flume, Verordnungsma-
nagement der KV Westfalen-Lippe.

Die neuen Regelungen zur Lang-
fristgenehmigung von Heilmitteln 
sollen es schwer kranken Patienten, 
die über einen längeren Zeitraum 
Heilmittel benötigen, etwas leichter 
machen und zudem verordnende 
Ärzte vor Regressen schützen. Die 
bundesweit gültigen Änderungen 
sind jedoch nicht unkompliziert und 
werfen einige Fragen auf.

Grundsätzlich sind fünf verschie-
dene Sachverhalte zu unterschei-
den:

1. Wegen seiner schweren Er-
krankung benötigt ein Pati-

ent dauerhaft ein Heilmittel. Seine 
Erkrankung und das erforderliche 
Heilmittel sind im Katalog zu Lang-
fristgenehmigungen aufgeführt 
bzw. ICD-10-Code und Indikati-
onsschlüssel sind in der passenden 
Kombination gelistet. Dann sieht der 
Gemeinsame Bundesausschuss (G-
BA) Bedarf für eine langfristige Ver-
sorgung mit diesen Heilmitteln. So-
bald der Arzt diese Kombination im 
Heilmittelrezept einträgt (ICD-10-
Code und Indikationsschlüssel) gilt 
die Genehmigung 
bei den meisten 
Krankenkassen als 
erteilt. Der Vorteil 
für den Patienten: 

Er muss nicht jedes Quartal einen 
neuen Antrag stellen und auf die 
Gnade der Kasse hoffen. Der Vorteil 
für den Arzt: Er muss keine langwie-
rigen Gespräche mit der Kasse für 
seine Patienten führen oder jeweils 
Atteste und Gutachten ausstellen. 
Zudem unterliegen Langfristgeneh-
migungen nicht der Wirtschaftlich-
keitsprüfung. 

2. Nur einige wenige Kranken-
kassen pochen trotz Empfeh-

lung des G-BA auf ihren Geneh-
migungsvorbehalt. Hier müssen 
Patienten wie früher auch eine Lang-
fristgenehmigung bei ihrer Kranken-
kasse beantragen. Das gleiche Proce-
dere gilt für Heilmittel, die nicht im 
G-BA-Katalog aufgeführt sind. Eine 
Genehmigung kommt hier in Be-
tracht, wenn die Schwere und Dau-
erhaftigkeit der Erkrankung mit den 
Diagnosen im Katalog vergleichbar 
sind. Sobald eine Langfristgenehmi-
gung erteilt ist, gilt auch hier: Diese 
unterliegen nicht der Wirtschaft-
lichkeitsprüfung. Sicherheitshalber 
sollte der Arzt eine Kopie dieser 
Genehmigung in der Krankenakte 
hinterlegen. 

3. Das Heilmittel ist als Praxis-
besonderheit bundesweit an-

erkannt bzw. im Katalog aufgeführt, 
auf den sich KBV und GKV-Spitzen-
verband geeinigt haben. Auch hier 

sollten auf dem 
Rezept Indikations-
schüssel und ICD-
10-Code nicht feh-
len. Im Unterschied 

zu Langfristgenehmigungen sind 
Praxisbesonderheiten prüfrelevant 
bzw. sie zählen zunächst zum Budget 
dazu, werden aber in einem Prüfver-
fahren automatisch berücksichtigt.

4. Es handelt sich um ein „nor-
males“ Heilmittel, das budget-

relevant ist.

5. Es gibt regionale Vereinba-
rungen für Praxisbesonder-

heiten bei Heilmitteln, die nicht im 
genannten Katalog aufgeführt sind. 
Hier wird es in Zukunft, glaubt Dr. 
Flume, zu bundesweiten Anglei-
chungen kommen und in den regi-
onalen Prüfvereinbarungen werden 
vorrangig ergänzende Besonder-
heiten zu den bundesweiten Emp-
fehlungen vereinbart.  

Langfristgenehmigungen 
mindestens ein Jahr gültig

Die im Katalog aufgeführten Lang-
fristgenehmigungen haben für min-
destens ein Jahr Gültigkeit bzw. so 
lange, wie die Voraussetzungen 
beim Patienten vorliegen. Dennoch 
darf der Arzt eine Heilmittelverord-
nung nur für maximal zwölf Wo-
chen ausstellen. Sollte es tatsächlich 
so sein, dass sich der Zustand des 
Patienten derart verbessert hat, dass 
kein Heilmittel mehr benötigt wird, 
darf der Arzt nicht weiter rezeptie-
ren. 

Sucht sich der Patient einen neu-
en Arzt, ist eine bestehende Lang-
fristgenehmigung weiterhin gültig. 
Aber Vorsicht: Wechselt ein Patient 
seine Kasse, wird die Langfristge-
nehmigung ungültig und ein neuer 
Antrag ist erforderlich. 

Ärzte sollten künftig genau über-
prüfen, ob beim Patienten eine im 
Katalog aufgeführte 
Erkrankung vorliegt, 
so Dr. Flume auf dem 
KVWL-Workshop 
„Praxisbesonderheiten 
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Mit den bundesweit gültigen Vereinbarungen zu Heilmitteln werden Langfristgenehmi-
gungen bei definierten Erkrankungen für Patient und Arzt einfacher.   Fotos: thinkstock (3)

und Langfristverordnungen“ in 
Dortmund. 

Wichtig ist es allerdings auch, das 
„normale“ Budget nicht zu verges-
sen und die Patienten bei Bedarf 
mit Standardtherapien (z.B. Kran-
kengymnastik) zu versorgen, damit 
die Richtgrößen mangels entspre-
chender Ausschöpfung nicht sinken.

Außerdem können in einer Wirt-
schaftlichkeitsprüfung weiterhin 
individuelle Praxisbesonderheiten 
(z.B. postoperative Versorgung, Be-
treuung von Alten-, Pflege- und/
oder Behindertenheimen) geltend 
gemacht werden. Diese sollte der 
Arzt genau aufzeichnen bzw. do-
kumentieren, damit in Prüfungen 
entsprechend argumentiert werden 
kann. 

Insgesamt, sagt Dr. Flume, ist es 
für schwer kranke Patienten und de-

ren behandelnde Ärzte 
mit den bundesweiten 
Regelungen etwas ein-
facher geworden. Pro-
bleme könnten künftig 

HNO-Ärzte oder Pädiater bekom-
men, denn der Bereich Stimm-, 
Sprech- und Sprachtherapie, aber 
auch die Ergotherapie, wird vom 
G-BA nicht pauschal – wie in eini-
gen KVen bislang üblich – als Praxis-
besonderheit anerkannt. 

  Anke Thomas  
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Medi: Keine Bestrafung 
für verordnete Heilmittel!
Plakat-Protestaktion in Berliner U-Bahnhöfen

Ü www.kranksparen.de

BERLIN – Dass Logopädie und Er-
gotherapie nicht mehr – wie bislang 
bei den KVen üblich – pauschal als 
Praxisbesonderheit anerkannt wer-
den, hat den Medi-Verbund Berlin 
zu einer Protestaktion bewogen. Die 
Richtgrößen müssen weg, fordert 
der Verband.

„Stotternde Kinder sollen keine 
Behandlung mehr bekommen! – 
Die Krankenkassen wollen Berliner 
Ärzte jetzt für die Verordnung not-
wendiger Heilmittel bestrafen!“ war 
auf Plakaten im März in U-Bahnhö-
fen der Hauptstadt zu lesen. 

So will Medi auf die Folgen der 
bundesweiten Regelungen des Ge-

meinsamen Bundesausschusses zu 
Heilmitteln aufmerksam machen. 
Die Bundesvorgaben seien wesent-
lich restriktiver gefasst als die bis-
lang regional geltenden Vereinba-
rungen. Ärzte in sozial schwachen 

Gegenden hätten häufiger Entwick-
lungsstörungen mit Sprach- und 
Bewegungstherapie zu behandeln. 
Doch hier drohten nun erhebliche 
Einschränkungen bei der Verord-
nung der Heilmittel oder andern-

falls Regresse. Zudem sei künftig 
ein erheblicher Aufwand nötig, um 
Praxisbesonderheiten nachzuweisen 
bzw. diese zu dokumentieren. 

Weitere Protestaktionen sollen 
folgen, so der Medi-Verbund.  AT

U-Bahnstationen als Orte für Plakat-Kampagnen gegen drohende Heilmittelregresse.  Foto: Dr. Svea Keller/www.mediberlin.de

Mehr dazu online: 
Weitere Hilfen zur  
Heilmittelverordnung  
gibt‘s auf unserer Homepage

 
Einfach die blaue Nummer ins Suchfeld 
unserer Webseite eingeben! 
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